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Satzung des Porsche Club Aachen e.V. 

 

§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der am 1. September 1957 in Aachen als Interessengemeinschaft von Porsche Besitzern 
gegründete Verein führt den Namen: Porsche Club Aachen e.V. 

2. Der Porsche Club Aachen e.V. hat seinen Sitz in Aachen und ist im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Aachen eingetragen. 

 Eingetragen in das Vereinsregister des Amtsgerichts Aachen unter Nr. 2090 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

4.  Die bisherige Satzung wurde durch Beschluss der Jahreshauptversammlung 2016 geändert. 

§  2 Ziele und Zweck 

1. Der Porsche Club Aachen e.V. ist politisch und konfessionell neutral. Er verfolgt ideelle Ziele auf 
dem Gebiet des Kraftfahrzeugwesens im weitesten Sinne. Der Verein bezweckt unter Ausschluss 
jedes wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes den gesellschaftlichen und sportlichen Zusammenschluss 
der Besitzer von  Porsche Kraftfahrzeugen und die Verfolgung insbesondere folgender Zwecke: 

a. Sicherheitstrainings, 
b. generelle Erhöhung der Verkehrssicherheit,  
c. bewussteres energiesparendes Fahren, 
d. Förderung des fahrerischen Nachwuchses,  
e. sportliche, touristische und gesellschaftliche Belange. 

 
2. Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 

Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 
 

3. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. Der 
Vorstand ist berechtigt, angemessene Pauschalvergütungen für Arbeits- oder Zeitaufwand 
(Tätigkeitsvergütungen), auch an den Vorstand, festzusetzen.  
 

4. Die Mitglieder sind damit einverstanden, dass Bilder von sich und seiner /seinen Begleitperson bzw. 
Begleitpersonen gemacht und dauerhaft auf den Porsche Club Homepages im Internet, in 
Broschüren und in allen anderen Medien veröffentlicht werden dürfen.  

§  3 Mitgliedschaft, Ehrenmitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die Fahrer, Halter oder Eigentümer eines 
Porsche-Kraftfahrzeuges ist. 

2. Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Veranstaltungen des Clubs, Benutzung von 
Clubeinrichtungen und das Führen des Clubabzeichens. 

3.  Die Aufnahme in den Verein muss bei dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Der Vorstand 
entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Im Falle der Ablehnung brauchen die 
Gründe der Ablehnung nicht bekannt gegeben zu werden. Ein Rechtsmittel gegen die Ablehnung 
des Aufnahmegesuchs ist nicht gegeben. 

4. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder ernennen, die sich 
besondere Verdienste um den Porsche Club Aachen e.V. erworben haben. Ehrenmitglieder 
besitzen die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sie sind jedoch von der Verpflichtung zur  
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Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. 

 

§  4 Beendigung der Mitgliedschaft.  

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Kündigung der Mitgliedschaft, Ausschluss (Abs. 4) oder durch 
Vorstandsbeschluss, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 länger als 12 Monate nicht mehr 
vorliegen. 
 

2. Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsstelle. Sie kann nur zum 
Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. 
 

3. Ab Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft dürfen eventuelle Mitgliedskarte, Wagenplakette 
oder Clubabzeichen nicht mehr öffentlich geführt bzw. benutzt werden. Mit dem Ablauf der 
Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte und Ansprüche an den Club, sein Vermögen oder seine 
Einrichtungen. 
 

4. Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt oder trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen mehr 
als 6 Monaten im Rückstand ist, kann es durch Beschluss aus dem Verein ausgeschlossen werden.  
Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich an seine zuletzt bekannte Adresse mitzuteilen. Der 
Beschluss ist in einer Mitgliederversammlung ggf. in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung unter Vorgabe des Tagesordnungspunktes "Ausschluss" zu fassen. Hierzu 
reicht die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 

§  5 Beiträge, Aufnahmegebühren 

1. Der Porsche Club Aachen e.V. erhebt Beiträge und Aufnahmegebühren, um die Ausgaben, die zur 
Erfüllung der Ziele notwendig sind, bestreiten zu können. 
 

2. Die Höhe der Beiträge und Gebühren, sowie deren Fälligkeit legt die Mitgliederversammlung fest. 
 

§  6 Organe des Vereins 

      Organe des Vereins sind 

  a. die Mitgliederversammlung 

  b. der Vorstand 

§  7 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Clubs. Sie findet alljährlich einmal 
innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres statt. Alle Mitglieder und Ehrenmitglieder 
werden mindestens zwei Wochen vorher vom Präsidenten schriftlich unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. 
 

2. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für folgende Angelegenheiten: 
 

• Feststellen des Stimmschlüssels / Wahl des Versammlungsleiters/ Schriftführers 
• Bericht des Präsidenten 
• Bericht des Schatzmeisters 
• Bericht der Kassenprüfer 
• Wahl des Vorstandes 
• Wahl der Kassenprüfer 
• Satzungsänderung 



 
 
 

 

 

	
Page 3 / 5 

	
	 	

• Auflösung des Vereins 
 
 

3. In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied und Ehrenmitglied eine Stimme. 
Stimmübertragung ist unzulässig. 
 

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Stimmberechtigten beschlussfähig. Es entscheidet regelmäßig einfache Stimmenmehrheit. 
Stimmenthaltungen werden wie nicht abgegebene Stimmen behandelt, ebenso abgegebene 
ungültige Stimmen und - bei Abstimmung mit Stimmzetteln - unbeschriftete Stimmzettel. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 
5. Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen ist notwendig bei Beschlüssen über:  

 a)  Satzungsänderungen  
 b)  Anträge auf Abberufung des Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes 
 c)  Auflösung des Clubs 
 

6. Die Wahlen können in geheimer Abstimmung oder durch Akklamation erfolgen. Geheime 
Abstimmung muss erfolgen, wenn auch nur ein stimmberechtigtes Mitglied eine solche verlangt. 
Über die Anträge kann mit Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten auch durch Zuruf 
entschieden werden. 
 

7. Anträge für die Mitgliederversammlung des Clubs können von jedem Mitglied gestellt werden. 
Sie müssen mindestens 8 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Präsidenten eingereicht 
sein. Anträge, bei denen diese Frist nicht eingehalten wird (Dringlichkeitsanträge), können von 
der Mitgliederversammlung zugelassen werden, wenn die Mitgliederversammlung die 
Zulassung mit einer Zweidrittelmehrheit beschließt.   

 
8. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand auf Antrag von mindestens 

einem Drittel der Mitglieder einzuberufen. 
 
9. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu 

führen, die von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen und jedem Mitglied bekannt zu 
geben ist. 

§  8 Vorstand 

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem 

a) Präsidenten, 
b) Vizepräsidenten, 
c) Geschäftsführer, 
d) Schatzmeister und 
e) Sportleiter. 

2. Der Präsident mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, oder bei dessen Verhinderung der 
Vizepräsident mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, vertreten den Porsche Club Aachen e.V. 
gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Sämtliche Vorstandsämter sind 
Ehrenämter. 

3. Der Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung unterliegen. Er leitet die gesamte Tätigkeit des Porsche Club Aachen e.V. 

4. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 
gewählt. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt möglich. Die Amtsdauer rechnet von 
Mitgliederversammlung zu Mitgliederversammlung. 

5. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung vom 
Vizepräsidenten, einberufen werden; über die laufende Geschäftsführung. Die Tagesordnung ist mit 
der Einladung bekannt zu geben. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 
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6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Präsident oder der Vizepräsident sowie zwei weitere 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten, 
bei dessen Abwesenheit die des Vizepräsidenten. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren 
beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

7.  Der Vorstand kann einen Beirat berufen, der ihn bei Bedarf berät. 

§  9 Rechnungsprüfer 

1. Zwei Rechnungsprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Sie dürfen kein Amt im Vorstand bekleiden. Die Wahl nur eines 
Rechnungsprüfers ist zulässig. 
 

2. Die Rechnungsprüfer haben mindestens einmal im Jahr vor der Mitgliederversammlung 
Buchführung und Kasse zu prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

§ 10 Satzungsänderungen 

  Anträge auf Satzungsänderungen können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Sie 
werden vom Vorstand geprüft und der Mitgliederversammlung vorgelegt. Diese entscheidet mit 
Zweidrittelmehrheit.  

§ 11 Haftungsausschlusserklärung 

 Der / die Unterzeichner / -in (Teilnehmer / -in) erklären zu Gunsten des Veranstalters, des Porsche 
 Club Aachen e.V. und allen anderen Personen, die mit der Organisation und Durchführung der 
 Veranstaltung in Verbindung stehen sowie zu Gunsten der anderen Teilnehmer/innen, 
 Fahrzeugeigner und Helfer anlässlich der Durchführung und Teilnahme an der Veranstaltung: 

1.    Ich nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Ich trage alleine die zivil- und strafrechtliche 
 Verantwortung für alle von mir verursachten Schäden, inklusive derer, die an den von mir benutzten 
 Fahrzeugen entstanden sind. 

2.     Ich erkenne an, dass die Begünstigten mir gegenüber keinerlei Haftung für Personen, Sach- und 
 Vermögensschäden übernehmen, mit folgenden Einschränkungen: Der Haftungsausschluss gilt nicht, 
 wenn den Begünstigten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, oder für Schäden aus der 
 Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
 der Begünstigten oder einer vorsätzlichen oder Haftungsausschluss fahrlässigen Pflichtverletzung 
 eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Begünstigten beruhen. 

3.     Dem vorstehenden Haftungsausschluss bzw. der vorstehenden Haftungsbeschränkung stimme ich 
 nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen meiner Begleiter, Helfer, eines eventuell 
 abweichenden Fahrzeugeigentümers sowie sämtlicher natürlicher oder juristischer Personen zu, auf 
 die Ansprüche im Falles eines schädigenden Ereignisses übergehen können. 
4.     Sofern die von mir vertretenen Personen dies nicht genehmigen, stelle ich die Begünstigten von 
 sämtlichen Ansprüchen frei, die mangels Geltung der oben stehenden Haftungsbedingungen gegen 
 sie geltend gemacht werden können. 

5.     Des Weiteren stelle ich die Begünstigten in vollem Umfang von allen Ansprüchen Dritter frei, die von 
 diesen gegenüber den Begünstigten wegen eines von mir verursachten Schadensereignisses geltend 
 gemacht werden. 

  Erklärung zur Veröffentlichung von Bildern und Fahrzeugen: 
 Der/die Teilnehmer willigen ein, dass fotografische Bildnisse seiner Person und seines Fahrzeuges 
 (nach Unkenntlichmachung des Kennzeichens) vom Porsche Club Aachen e.V. veröffentlicht, 
 verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden, insbesondere im Internet. Die Einwilligung 
 erfasst alle Bildnisse, die im Zusammenhang mit der Teilnahme im öffentlichen Raum oder mit 
 Zustimmung des Teilnehmers entstehen. Sie erfasst außerdem die Nennung des vollständigen 
 Namens des Teilnehmers und anderer mit der Teilnahme in Zusammenhang stehender Umstände. 
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§ 12 Auflösung des Clubs 

1. Die Auflösung des Clubs kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer  2/3  Mehrheit der Mitglieder.  

3. Die Mitgliederversammlung bestimmt den Liquidator. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an eine anerkannte Einrichtung 
des Verkehrs- und Kraftfahrzeugwesens, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. 

§ 13 Gesetzliche Regelungen  

1. Für die in dieser Satzung nicht aufgeführten Regelungen gelten die gesetzlichen Regelungen des 
bürgerlichen Gesetzbuches. 

§ 14 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dieser Satzung ergebenen Rechte und Pflichten 
sowie alle Ansprüche, Forderungen und Verbindlichkeiten des Porsche Club Aachen e.V. ist 
Aachen. 

 

Aachen, den 24. Februar 2016 

 

 
 
 


